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In ansprechend klarem neuen Satz (mit Hinweis auf die originale Paginierung) sind 
in den hier anzuzeigenden zwei Bänden 34 verstreut publizierte Aufsätze und Rezen-
sionen des verdienten Wiener Althistorikers zusammengefaßt. Von Interesse für die 
antike und römische Rechtsgeschichte ist besonders der erste Band, der auf den ers-
ten 100 Seiten mit drei Aufsätzen und zwei gehaltvollen Rezensionen aus den Jahren 
1969-1989 der griechischen und über weitere 476 Seiten der römischen Geschichte 
gewidmet ist. Zentrale Themen sind einerseits die politischen und völkerrechtlichen 
Beziehungen zwischen den griechischen Poleis unter Philipp II. von Makedonien und 
Alexander dem Großen im , Korinthischen Bund' und andererseits Caesar und Augus-
tus. Der Beitrag Zu Caesars Rede gegen C. Epidius Marullus und L. Caesetius Flavus 
(aus 1972, S. 101-114) ist um 40 Seiten Zusätze aus 1999 erweitert und aktualisiert. 
Die Abfolge der Aufsätze ist nach thematischen Prinzipien geordnet, was die Chrono-
logie ihrer Abfassung oft erstaunlich unterbricht. 

Der zweite Band steht, vielleicht mit Ausnahme des Beitrags Die Okkupation des 
Regnum Noricum durch Rom (aus 1983), der Rechtsgeschichte femer, zeigt aber 
durch vermehrte Zusätze den gegenwärtigen Schwerpunkt des schaffenskräftigen 
Gelehrten. 
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